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1. Präambel 

GEALAN Formteile GmbH bekennt sich zu einer ökologisch und sozial verantwortungsvollen 
Unternehmensführung. Wir erwarten das gleiche Verhalten von all unseren Lieferanten. Auch bei 
unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern setzen wir voraus, dass die Grundsätze ökologischen, 
sozialen und ethischen Verhaltens beachtet und in die Unternehmenskultur integriert werden. Weiter 
sind wir bestrebt, laufend unser unternehmerisches Handeln und unsere Produkte (oder 
Dienstleistungen) im Sinne der Nachhaltigkeit zu optimieren und fordern unsere Lieferanten auf, dazu im 
Sinne eines ganzheitlichen Ansatzes beizutragen.  

Für die zukünftige Zusammenarbeit vereinbaren die Vertragspartner die Geltung der nachstehenden 
Regelungen für einen gemeinsamen Verhaltenskodex. Diese Vereinbarung gilt als Grundlage für alle 
zukünftigen Lieferungen. Die Vertragspartner verpflichten sich, die Grundsätze und Anforderungen des 
Verhaltenskodex zu erfüllen. Die Lieferanten werden aufgefordert, ihre Unterauftragnehmer vertraglich 
zur Einhaltung der in diesem Dokument aufgeführten Standards und Regelungen zu verpflichten. Diese 
Vereinbarung tritt mit Unterzeichnung in Kraft. Ein Verstoß gegen diesen Verhaltenskodex kann für das 
Unternehmen Grund und Anlass sein, die Geschäftsbeziehungen einschließlich aller zugehörigen 
Lieferverträge zu beenden.  

Der Verhaltenskodex stützt sich auf nationale Gesetze und Vorschriften sowie internationale 
Übereinkommen wie die allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen, die 
Leitlinien über Kinderrechte und unternehmerisches Handeln, die Leitlinien der Vereinten Nationen 
„Wirtschaft und Menschenrechte“, die internationalen Arbeitsnormen der Internationalen 
Arbeitsorganisation (IAO) sowie den Global Compact der Vereinten Nationen. Wir erwarten von unseren 
Lieferanten, dass sie alle relevanten Gesetze und Vorschriften sowie die Anforderungen von Standards 
einhalten 

 

2. Anforderungen an Lieferanten 

2.1 Soziale Verantwortung 

2.1.1 Ausschluss von Zwangsarbeit, Einsatz von Sicherheitskräften 

Es darf keine Zwangsarbeit, Sklavenarbeit oder derart vergleichbare Arbeit eingesetzt werden. Jede 
Arbeit muss freiwillig sein und die Mitarbeitenden müssen jederzeit die Arbeit oder das 
Beschäftigungsverhältnis beenden können. Außerdem darf keine inakzeptable Behandlung von 
Arbeitskräften, wie etwa psychische Härte, sexuelle und persönliche Belästigung stattfinden. 

Insbesondere darf der Lieferant keine privaten oder öffentlichen Sicherheitskräfte für den Schutz eines 
unternehmerischen Projekts einsetzen, wenn diese Sicherheitskräfte aufgrund unzureichender Schulung 
oder Überwachung durch das Unternehmen gegen das Verbot von Folter und grausamer, 
unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung verstoßen oder anderweitig das Leben oder die 
Gesundheit von Mitarbeitenden gefährden. 
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2.1.2 Verbot der Kinderarbeit 
In keiner Phase der Produktion darf Kinderarbeit eingesetzt werden. Die Lieferanten sind aufgefordert, 
sich an die Empfehlung aus den ILO-Konventionen zum Mindestalter für die Beschäftigung von Kindern 
zu halten. Demnach soll das Alter nicht geringer sein als das Alter, mit dem die allgemeine Schulpflicht 
endet und in jedem Fall nicht unter 15 Jahre. 

 

2.1.3 Faire Entlohnung 
Die den Arbeitskräften gezahlte Vergütung hat sämtlichen anwendbaren Gesetzen zur Entlohnung zu 
entsprechen, wozu z. B. Gesetze zum Mindestlohn oder zu Überstunden gehören. Falls der gesetzliche 
Mindestlohn nicht ausreicht, die Kosten des Lebensunterhalts zu decken, ist der Geschäftspartner 
verpflichtet, ein Entgelt zu zahlen, das die Grundbedürfnisse deckt. Lohnabzüge als Strafmaßnahmen 
sind nicht zulässig. Die Grundlage, nach der Arbeitskräfte entlohnt werden, wird den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern fortlaufend durch eine Lohnabrechnung bekannt gegeben. 

 

2.1.4 Faire Arbeitszeit 
Die Arbeitszeiten müssen den geltenden Gesetzen oder den Branchenstandards entsprechen. 
Überstunden sind nur zulässig, wenn sie auf freiwilliger Basis erbracht werden und 12 Stunden pro 
Woche nicht übersteigen, während den Beschäftigten nach sechs aufeinanderfolgenden Arbeitstagen 
mindestens ein freier Tag einzuräumen ist. Die wöchentliche Arbeitszeit darf 48 Stunden nicht 
regelmäßig überschreiten. 

 

2.1.5 Vereinigungsfreiheit 
Der Lieferant respektiert das Recht der Arbeitskräfte auf Vereinigungsfreiheit, auf Beitritt zu 
Gewerkschaften, auf Anrufung der Arbeitskräftevertretung oder auf Mitgliedschaft in Betriebsräten in 
Übereinstimmung mit den vor Ort geltenden Gesetzen. Den Arbeitskräften muss es möglich sein, mit der 
Unternehmensleitung offen und ohne Angst vor Repressalien oder Belästigung zu kommunizieren. 

 

2.1.6 Diskriminierungsverbot  

Die Diskriminierung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in jeglicher Form ist unzulässig. Dies gilt z. B. 
für Benachteiligungen aufgrund von Geschlecht, ethnischer Abstammung, Kaste, Behinderung, 
politischer Überzeugung, sozialer Herkunft, Nationalität, Religion, Alter, Personenstand, 
Schwangerschaft oder sexueller Orientierung. Die persönliche Würde, Privatsphäre und 
Persönlichkeitsrechte jedes Einzelnen werden respektiert. 

Die Gleichstellung der Geschlechter und die Stärkung aller Frauen und Mädchen ist zu fördern. Alle 
Formen von Diskriminierung und Gewalt gegen und die Ausbeutung, insbesondere von Frauen und 
Mädchen, ist verboten. 
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Besonderer Schutz soll den Rechten von Minderheiten, indigener und lokaler Völker gewidmet werden, 
v.a. in Bezug auf lokale, nationale, internationale und traditionelle Land-, Wasser- und 
Ressourcenrechte. 

 

2.1.7 Gesundheitsschutz, Sicherheit am Arbeitsplatz  

Der Lieferant ist für ein sicheres und gesundes Arbeitsumfeld verantwortlich. Durch Aufbau und 
Anwendung angemessener Arbeitssicherheitssysteme werden notwendige Vorsorgemaßnahmen gegen 
Unfälle und Gesundheitsschäden, die sich im Zusammenhang mit der Tätigkeit ergeben können, 
getroffen. Zudem werden die Beschäftigten regelmäßig über geltende Gesundheitsschutz- und 
Sicherheitsnormen sowie -Maßnahmen informiert und geschult. Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
wird der Zugang zu Trinkwasser in ausreichender Menge ermöglicht, sowie der Zugang zu sauberen 
sanitären Einrichtungen. 

 

2.1.8 Beschwerdemechanismen  

Der Lieferant ist auf Betriebsebene für die Einrichtung eines wirksamen Beschwerdemechanismus für 
Einzelpersonen und Gemeinschaften, die von negativen Auswirkungen betroffen sein können, zuständig. 

 

2.1.9 Umgang mit Konfliktmineralien  

Für die Konfliktmineralien Zinn, Wolfram, Tantal und Gold sowie für weitere Rohstoffe wie Kobalt 
etabliert das Unternehmen Prozesse in Übereinstimmung mit den Leitsätzen der Organisation für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (Organisation for Economic Cooperation and 
Development, OECD) für die Erfüllung der Sorgfaltspflicht zur Förderung verantwortungsvoller 
Lieferketten für Mineralien aus Konflikt- und Hochrisikogebieten und erwartet dies auch von seinem 
Lieferanten. Schmelzen und Raffinerien ohne angemessene, auditierte Sorgfaltsprozesse sollen 
gemieden werden. 

 

2.1.10 Land-, Wald- und Wasserrechte sowie Zwangsräumung 

Der Lieferant muss sich an das Prinzip der freien, vorherigen und informierten Zustimmung halten, wenn 
er mit Land, Wäldern und Gewässern umgeht, die Menschen als Lebensgrundlage dienen. Des 
Weiteren darf der Lieferant nicht an der unrechtmäßigen Enteignung oder dem Landraub dieser 
Ressourcen beteiligt sein, muss die Zustimmung der betroffenen Landnutzer einholen und eine 
angemessene Kompensation leisten, wenn er das Recht zur Nutzung dieser Ressourcen erhält. 
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2.2 Ökologische Verantwortung 

2.2.1 Behandlung und Ableitung von industriellem Abwasser und Schutz der 
Bodenqualität 

Abwasser aus Betriebsabläufen, Fertigungsprozessen und sanitären Anlagen ist vor der Einleitung oder 
Entsorgung zu typisieren, zu überwachen, zu überprüfen und bei Bedarf zu behandeln. Darüber hinaus 
sollten Maßnahmen eingeführt werden, um die Erzeugung von Abwasser zu reduzieren. 

Schädliche Veränderungen der Bodenqualität sind zu unterlassen, um Ökosysteme zu erhalten und um 
Klimaänderungen standzuhalten. Die Ressource Boden ist nachhaltig zu nutzen und zu schützen.  

 

2.2.2 Umgang mit Luft- und Lärmemission 

Allgemeine Emissionen aus den Betriebsabläufen (Luft- und Lärmemissionen) sowie 
Treibhausgasemissionen sind vor ihrer Freisetzung zu typisieren, routinemäßig zu überwachen, zu 
überprüfen und bei Bedarf zu behandeln. Der Lieferant hat zudem die Aufgabe, seine 
Abgasreinigungssysteme zu überwachen und ist angehalten, wirtschaftliche Lösungen zu finden, um 
jegliche Emissionen zu minimieren. 

 

2.2.3 Umgang mit Abfall und gefährlichen Stoffen  

Der Lieferant folgt einer systematischen Herangehensweise, um Festabfall zu ermitteln, zu handhaben, 
zu reduzieren und verantwortungsvoll zu entsorgen oder zu recyceln. Chemikalien oder andere 
Materialien, die bei ihrer Freisetzung in die Umwelt eine Gefahr darstellen, sind zu ermitteln und so zu 
handhaben, dass beim Umgang mit diesen Stoffen, der Beförderung, Lagerung, Nutzung, beim 
Recycling oder der Wiederverwendung und bei ihrer Entsorgung die Sicherheit gewährleistet ist. 

 

2.2.4 Verbrauch von Rohstoffen und natürlichen Ressourcen reduzieren  

Der Einsatz und der Verbrauch von Ressourcen während der Produktion und die Erzeugung von Abfall 
jeder Art, einschließlich Wasser und Energie, sind zu reduzieren bzw. zu vermeiden. Entweder geschieht 
dies direkt am Entstehungsort oder durch Verfahren und Maßnahmen, bspw. durch die Änderung der 
Produktions- und Wartungsprozesse oder von Abläufen im Unternehmen, durch die Verwendung 
alternativer Materialien, durch Einsparungen, durch Recycling oder mithilfe der Wiederverwendung von 
Materialien. 

 

2.2.5 Umgang mit Energieverbrauch/-effizienz 

Der Energieverbrauch ist zu überwachen und zu dokumentieren. Es sind wirtschaftliche Lösungen zu 
finden, um die Energieeffizienz zu verbessern und den Energieverbrauch zu minimieren. 
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2.2.6 Schutz von Artenvielfalt, Wäldern und Tieren 

Natürliche Ökosysteme sind zu bewahren und die Veränderung, Abholzung oder sonstige Verletzung 
natürlicher Wälder ist zu unterlassen. Die Verwendung von Rohstoffen aus der Tiefsee ist entlang der 
gesamten Lieferkette zu vermeiden. 

Bei der Erzeugung von tierischen Produkten sind Standards und bewährte Verfahren zum Tierschutz in 
der gesamten Lieferkette umzusetzen. Zudem ist der Lieferant angehalten, Tierversuche zu vermeiden, 
sofern diese nicht gesetzlich erforderlich sind. Nationale und internationale Vorschriften zum Tierschutz 
und zu Tierversuchen sind unbedingt zu befolgen. 

 

2.3 Ethisches Geschäftsverhalten 

2.3.1 Fairer Wettbewerb 

Die Normen der fairen Geschäftstätigkeit, der fairen Werbung und des fairen Wettbewerbs sind 
einzuhalten. Außerdem sind die geltenden Kartellgesetze anzuwenden, welche im Umgang mit 
Wettbewerbern insbesondere Absprachen und andere Aktivitäten, die Preise oder Konditionen 
beeinflussen, verbieten. Ferner verbieten diese Regelungen Absprachen zwischen Kunden und 
Lieferanten, mit denen Kunden in ihrer Freiheit eingeschränkt werden sollen, ihre Preise und sonstigen 
Konditionen beim Wiederverkauf autonom zu bestimmen. 

 

2.3.2 Vertraulichkeit/Datenschutz 

Der Lieferant verpflichtet sich, bezüglich des Schutzes privater Informationen den angemessenen 
Erwartungen seines Auftraggebers, der Zulieferer, Kunden, Verbraucher und Arbeitnehmer gerecht zu 
werden. Der Lieferant hat bei der Erfassung, Speicherung, Verarbeitung, Übermittlung und Weitergabe 
von persönlichen Informationen die Gesetze zu Datenschutz und Informationssicherheit und die 
behördlichen Vorschriften zu beachten. 

 

2.3.3 Geistiges Eigentum und Plagiate 

Rechte an geistigem Eigentum sind zu respektieren; Technologie- und Know-how-Transfer haben so zu 
erfolgen, dass die geistigen Eigentumsrechte und die Kundeninformationen geschützt sind. 

Der Einsatz von Plagiaten oder gefälschten Materialien ist untersagt. Geistiges Eigentum darf nicht 
unberechtigt genutzt oder veröffentlicht werden. Dies gilt insbesondere für geistiges Eigentum, das durch 
Patente, Urheberrechte oder Markenzeichen geschützt ist. 
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2.3.4 Integrität/Bestechung, Vorteilnahme 

Bei allen Geschäftsaktivitäten sind höchste Integritätsstandards zugrunde zu legen. Der Lieferant muss 
beim Verbot aller Formen von Bestechung, Korruption, Geldwäsche, Erpressung und Unterschlagung 
eine Null-Toleranz-Politik verfolgen. Verfahren zur Überwachung und Durchsetzung der Normen sind 
anzuwenden, um die Einhaltung der Antikorruptionsgesetze zu gewährleisten. 

 

2.3.5 Finanzielle Verantwortung 

Wesentliche Geschäftsvorgänge sind nachvollziehbar und zeitnah zu dokumentieren. Finanzielle 
Aufzeichnungen sind nach geltendem Recht und nach den allgemein anerkannten Grundsätzen 
ordnungsmäßiger Buchführung zu erstellen. Interne wie externe Berichte müssen korrekt und vollständig 
sein, so dass sich der Empfänger ein zutreffendes Bild machen kann. Dokumente, die für interne 
Nachforschungen oder behördliche Untersuchungen benötigt werden, dürfen nicht zerstört, entfernt oder 
verändert werden. 

Dementsprechend sind Informationen nach den geltenden Vorschriften und den üblichen 
Gepflogenheiten der Branche offenzulegen. 

 

2.3.6 Ausfuhrkontrollen und Wirtschaftssanktionen 

Der Lieferant versichert, sich an geltende Außenwirtschaftsbestimmungen zu halten. Weder er noch 
seine Geschäftspartner dürfen sich in Kontrolle einer sanktionierten Partei befinden oder selbst auf einer 
Sanktionsliste der Europäischen Union oder einer anderen relevanten Sanktionsliste stehen. 

 

2.3.7 Ethische Rekrutierung 

Wir erwarten, dass sich der Lieferant für Vielfalt in seinem Verantwortungsbereich einsetzt, 
benachteiligte Gruppen unter seinen Angestellten erkennt und für diese Maßnahmen ergreift, die zu 
mehr Chancengleichheit und zum Schutz vor Diskriminierung bei Anstellung und Beschäftigung 
beitragen. 


